
Die Gemeinde informiert

Jugendraum  im Gemeindehaus
Dienstag 18.00 - 21.00 Uhr
Donnerstag 18.00 - 21.00 Uhr
Freitag 18.00 - 22.00 Uhr
Samstag 17.00 - 22.00 Uhr

Wertstoffhof
Dienstag - Freitag 09.00 - 11.00 Uhr
Samstag 09.00 - 12.00 Uhr
 Während der Sommerzeit ab Ende März zusätzlich
        Donnerstag  17.00 - 19.00 Uhr

Bücherei im Gemeindehaus
Mittwoch 17.30 - 19.00 Uhr
Sonntag 10.45 - 12.00 Uhr

Verschiedenes

Wertstoffcontainer für Glas
Blaue Flaschen dürfen in den Behälter für grünes Glas 
eingeworfen werden. Bitte stellen Sie keine Flaschen und 
Unrat neben den Wertstoffcontainer ab. 

Malerei in Rott
Die Gemeinde Rott a. Inn beabsichtigt im Herbst 2003 
wieder eine Ausstellung "Malerei in Rott" im Gemeindehaus 
zu organisieren. Interessierte Künstler aus Rott a. Inn und 
U m g e b u n g  m e l d e n  s i c h  b i t t e  b e i  d e r  
Verwaltungsgemeinschaft Rott a. Inn unter Tel. 08039-
9068-0 oder bei Frau Kahles, Tel. 08039-5421.

Beförderungsservice Gisela Strahl
Neuried 1 • 83543 Rott/Inn • Telefon 0 80 39 / 51 60 • Fax 0 80 39 / 50 13
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➤

➤

➤

➤

 Patienten-Behandlungsfahrten
     (Abrechnung mit Krankenkassen)

 Flughafen-Transfer

 Schülerbeförderung

 Kleinbus-Reisen

 Personenbeförderung
     (Mietwagen)

Da die Kassen der Gemeinde ziemlich leer sind und für die 
Ausstattung des Jugendraumes Mittel notwendig sind, 
bitten die Jugendlichen die Bevölkerung um Spenden, die 
zweckgebunden für den Jugendraum verwendet werden 
(Spendenquittung ab 50 € möglich).
Spendenkonto:
Sparkasse Rott a. Inn BLZ 711 526 80

Kto Nr. 150 136

Öffnungszeiten

Gewerberäume Bauhof Meiling
Die Gemeinde Rott a. Inn vermietet ab 01. Juli 2003 im  1. 
OG des Bauhofes Meiling helle Büroräume mit ca.     50 qm. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den 1. Bgm Georg 
Maier, Tel. 08039/9068-13.

Baugrundgutachten für Kanal Lengdorf
Zur Vorbereitung auf die geplante Ortskanalisation in 
Lengdorf werden in den nächsten Wochen vom Ing.-Büro 
Crystal-Geotechnik, Wasserburg, Baugrunderkundungen 
durch Rammkernbohrungen bis zu einer Tiefe von ca. 5 m 
durchgeführt. Die Bohrungen selbst erfolgen auf 
Gemeindeflächen. In einem Gutachten werden die 
Ergebnisse dann hinsichtlich der Sickerfähigkeit und der 
Bodenbeschaffenheit für die geplanten Baumaßnahmen 
zusammengefaßt.


